
unterstrichen./3/ In diese gesamtgesellschaftliche Aufga
benstellung ordnet sich die gerichtliche Tätigkeit ein. 
Die strikte Einhaltung der sozialistischen Gesetzlichkeit 
sowie Ordnung, Disziplin und Sicherheit tragen zur wis
senschaftlichen Organisation der sozialistischen Arbeits
und Lebensbedingungen bei und fördern dadurch die 
Produktivität und Effektivität der Arbeit. Dagegen be
einträchtigen die Kriminalität und andere Rechtsver
letzungen die konsequente Durchsetzung und Ausnut
zung der ökonomischen Gesetze des Sozialismus.
Die Forderung des VIII. Parteitages, „daß überall im 
täglichen Leben unserer Gesellschaft die Einhaltung des 
sozialistischen Rechts und bewußte Disziplin zur festen 
Gewohnheit der Menschen werden“ müssen/4/, ist Auf
trag, noch vorhandene Rechtsverletzungen, ihre Ur
sachen und ihre Auswirkungen wirkungsvoll zu bekämp
fen. Kriminalität und andere Rechtsverletzungen stel
len auch weiterhin einen beachtlichen Störfaktor in 
unserer Gesellschaft dar. Die allseitige Durchsetzung 
von Ordnung, Disziplin und Sicherheit einschließlich 
der schrittweisen Zurückdrängung der Kriminalität und 
anderer Rechtsverletzungen sind demgegenüber wich
tige ideologische und ökonomische Faktoren. Der ökono
mische Nutzeffekt ergibt sich insbesondere aus der
— Vermeidung der durch Rechtsverletzungen verur

sachten materiellen und finanziellen Verluste,
— Verhinderung anderer störender Auswirkungen auf 

den kontinuierlichen Produktionsablauf,
— Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen, 

deren vorteilhafte Gestaltung auf Ordnung, Diszi
plin und Sicherheit in hohem Maße einwirken.

Über diese Vermittlung werden durch die Entwicklung 
und Festigung des sozialistischen Bewußtseins der Men
schen, insbesondere ihrer kollektiven Beziehungen und 
ihrer Einstellung zur Arbeit, auch bessere ökonomische 
Ergebnisse stimuliert.
Ihren Beitrag zur allseitigen Durchsetzung der Haupt
aufgabe leisten die Gerichte mittels ihrer Rechtspre
chung vor allem bei
— dem wirksamen Schutz der Interessen des soziali

stischen Staates in allen Bereichen,
— der konsequenten Durchsetzung der gesetzlich garan

tierten Rechte und Interessen der Bürger,
— dem Schutz des sozialistischen Eigentums und der 

leitenden und planenden Tätigkeit des sozialistischen 
Staates,

— der rationellen Nutzung des gesellschaftlichen Ar
beitsvermögens, vor allem im Hinblick auf eine hohe 
Arbeitsdisziplin sowie auf Ordnung und Sicherheit,

— der Förderung der Neuerertätigkeit,
— der Unterstützung des Wohnungsbauprogramms mit 

zivilrechtlichen Mitteln und der Förderung der Miet
zahlungsdisziplin,

— der differenzierten Behandlung der sich vor allem 
aus den Kooperationsbeziehungen in der Landwirt
schaft ergebenden Rechtsfragen.

Engere Verbindung der Gerichte mit den Werktätigen

Im Zusammenhang mit dem Beitrag der Gerichte zur 
Verwirklichung der Hauptaufgabe ist auch die Forde
rung zu sehen, die Rechtsprechung noch enger mit dem 
Leben der Arbeiterklasse und aller anderen Werktäti
gen zu verbinden. Dabei geht es vor allem um die Un
terstützung der Massenbewegung für Ordnung, Diszi
plin und Sicherheit./5/

/3/ E. Honecker, ebenda, S. 14.
/4/ E. Honecker, Bericht des Zentralkomitees an den VIII. Par
teitag der SED, Berlin 1971, S. 67.
/5I Vgl. dazu K. SorgeniCht, „Die Bewegung für vorbildliche

Die Gerichte haben die Praxis verstärkt, in Auswertung 
ihrer Rechtsprechung gemeinsam mit Kollektiven der 
Werktätigen sowie mit Partei-, Staats- und Wirtschafts
funktionären Fragen der Durchsetzung von Ordnung, 
Disziplin und Sicherheit in den Betrieben zu beraten. 
Diese Aussprachen dienen dazu, daß die Richter von 
der Arbeiterklasse lernen und sich mit ihren Problemen 
besser vertraut machen; dies trägt zugleich zur Quali
fizierung der gesamten gerichtlichen Tätigkeit bei und 
befähigt die Richter, die Massenbewegung für Ordnung, 
Disziplin und Sicherheit wirksamer zu unterstützen. 
Diese Einheit von schöpferischer Beratung über die 
Verwirklichung des sozialistischen Rechts und enger 
Verbindung mit den Werktätigen kam auch in Ausspra
chen zum Ausdruck, die das Präsidium des Obersten 
Gerichts in einigen sozialistischen Großbetrieben durch
geführt hat. Durch derartige Beratungen wird nicht nur 
unmittelbar an Ort und Stelle Einfluß genommen, son
dern auch erreicht, daß das Oberste Gericht die Erfah
rungen der Praxis besser kennenlemt und auswertet. 
Damit wird die Lebensnähe und politische Wirksamkeit 
seiner Leitungsmaßnahmen verstärkt.
Auf der 15. Tagung des Zentralkomitees der SED wurde 
die große und weiter wachsende Verantwortung eines 
jeden hervorgehoben, der in unserem Staat mit Lei
tungsaufgaben betraut ist./6/ Alle Leiter sind aufgefor- 
dert, ihre persönliche Verantwortung voll wahrzuneh
men. Die Durchsetzung der sozialistischen Gesetzlichkeit 
ist untrennbarer Bestandteil der Leitungstätigkeit. Die 
Masseninitiative der Werktätigen für Ordnung, Diszi
plin und Sicherheit verpflichtet die staatlichen und 
gesellschaftlichen Gerichte, den Leitern und den gesell
schaftlichen Kollektiven, den staatlichen Organen und 
gesellschaftlichen Organisationen ihre Erfahrungen zur 
Verfügung zu stellen, damit die sich aus der Recht
sprechung ergebenden Erkenntnisse für die Entfaltung 
der auf die Durchsetzung von Recht und Gesetzlichkeit 
gerichteten Initiativen der Werktätigen, bei der Besei
tigung der Ursachen und begünstigenden Bedingungen 
von Rechtsverletzungen genutzt werden können.
Hierzu ist es erforderlich, die Informationsbeziehun
gen zwischen den Gerichten und den Betrieben zu ver
bessern und die spezifischen Möglichkeiten der Ge
richte, zur Vervollkommnung der Leitungstätigkeit und 
Erziehungsarbeit in den Betrieben beizutragen, voll zu 
nutzen (z. B. durch Verhandlungen vor erweiterter 
Öffentlichkeit, Gerichtskritik, Auswertung von Verfah
ren in Betrieben).

Nutzung der Erfahrungen sowjetischer Justizorgane

Herausragendes Ereignis der jüngsten Zeit ist der Ab
schluß des Vertrages vom 7. Oktober 1975 über Freund
schaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand 
zwischen der DDR und der UdSSR. „Mit diesem Ver
trag besitzen wir ein über das Jahr 2000 hinausgehen
des Aktionsprogramm für die kommunistische Zukunft 
unseres Landes. Der Vertrag eröffnet viele neue Mög
lichkeiten brüderlicher Zusammenarbeit zwischen der 
KPdSU und der SED, zwischen unseren Völkern und 
Staaten.“/7/
Die seit vielen Jahren bestehenden brüderlichen Be
ziehungen zwischen dem Obersten Gericht unseres 
Landes und dem Obersten Gericht der UdSSR haben

Ordnung, Disziplin und Sicherheit — eine entscheidende Seite 
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